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72/13 Studienförderung

Norm

StudFG 1983 §13 Abs3 litc;

StudFG 1983 §13 Abs7;

VwRallg;

Rechtssatz

Es kann dem Gesetzgeber keineswegs unterstellt werden, in ein und derselben Gesetzesbestimmung demselben

Terminus verschiedene Bedeutung beimessen zu wollen. Deshalb ist unzweideutig davon auszugehen, daß sich nach §

13 Abs 7 Einleitungssatz StudFG die "zumutbare Unterhaltsleistung" grundsätzlich mit der sich aus lit a legcit

ergebenden Sta elung bemißt, sofern nicht eine geringere Unterhaltsleistung im Sinne der lit b legcit nachgewiesen

wird. Die "zumutbare Unterhaltsleistung" orientiert sich zwar an den in der Rsp der Zivilgerichte üblicherweise

festgelegten Unterhaltssätzen, ist aber mit diesen nicht ident. Der Begri  "zumutbare Unterhaltsleistung" im

Einleitungssatz des § 13 Abs 7 StudFG bezieht sich daher terminologisch lediglich auf § 13 Abs 7 lit a StudFG. Dies

ergibt sich schon daraus, daß in § 13 Abs 7 lit b StudFG von einer Berechnung im eigentlichen Sinn nicht die Rede ist,

sondern lediglich die Übernahme des (geringeren) Unterhaltszuspruches aus der gerichtlichen Entscheidung festgelegt

wird. Eine Prüfung der Frage nach einem zivilrechtlich allenfalls bestehenden Unterhaltsanspruch ist daher schon aus

diesem Grund hier entbehrlich, ganz abgesehen davon, daß ein Wiederau eben des Unterhaltsanspruches gegen den

Vater keineswegs von vornherein ausgeschlossen erscheint.
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